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Zitat von Moebius

Ich würde davon ausgehen, dass du nach einem solchen Studium überhaupt keinen
Rechtsanspruch auf Anerkennung in Deutschland hast und sich die Regeln immer nach
der aktuellen Marktlage richten - wenn Grundschullehrkräfte gebraucht werden, wird
man dir das Studium anerkennen und dich zum Referendariat zulassen, wenn man
genug Lehrkräfte hat, nicht. Mt einer Antwort, die garantiert in 5 Jahren noch Gültigkeit
hat, wir also vermutlich niemand dienen können.

Also ich habe gegoogelt und eine Anerkennung kann man schon beantragen. Ob sie dann auch
gültig ist, weiß ich nicht und hängt ja auch vom Bundesland ab... Und ja, dass sich "die Regeln
nach der aktuellen Marktlage richten" kennt man ja auch aus anderen Fällen...

Mir ist allerdings was aufgefallen und zwar schreibt bspw. die Hessische Lehrkräfteakademie:

Damit die Feststellung der Gleichwertigkeit der im Ausland absolvierten Ausbildung getroffen
werden kann, müssen bei Lehrerinnen und Lehrern folgende Voraussetzungen vorliegen:

1. es bestehen keine wesentlichen Unterschiede zwischen der im Ausbildungsland absolvierten
Ausbildung und der hessischen Lehramtsausbildung.

Da liegt auch schon mein Problem, da es in meinem Bachelor keine Fächerkombination gibt... In
den anderen Bundesländern wird es höchstwahrscheinlich nicht anderes sein...

Oh man, ich weiß jetzt nicht was ich machen soll...
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